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Erster Teil 
Allgemeine Bestimmungen 

 
Art. 1 

Grundsatz 

(1) Jedermann hat das Recht, sich friedlich und ohne Waf-
fen öffentlich mit anderen zu versammeln. 

(2) Dieses Recht hat nicht, 
1. wer das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gemäß 

Art. 18 des Grundgesetzes verwirkt hat, 
2. wer mit der Durchführung oder Teilnahme an einer 

Versammlung die Ziele einer nach Art. 21 Abs. 2 des 
Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärten Partei 
oder Teil- oder Ersatzorganisation einer Partei fördern 
will,  

3. eine Partei, die nach Art. 21 Abs. 2 des Grundgesetzes 
für verfassungswidrig erklärt worden ist, oder  

4. eine Vereinigung, die nach Art. 9 Abs. 2 des Grundge-
setzes oder nach dem Vereinsgesetz verboten ist.  

 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - 
Parlamentspapiere abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung. 
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Art. 2 
Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich 

(1) Eine Versammlung ist eine Zusammenkunft von min-
destens zwei Personen zur gemeinschaftlichen, überwie-
gend auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung 
gerichteten Erörterung oder Kundgebung.  
(2) Eine Versammlung ist öffentlich, wenn die Teilnahme 
nicht auf einen individuell feststehenden Personenkreis 
beschränkt ist.  
(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt dieses Gesetz 
nur für öffentliche Versammlungen.  
 

Art. 3 
Versammlungsleitung und Einladung 

(1) 1Jede Versammlung muss eine natürliche Person als 
Leiter haben. 2Dies gilt nicht für Spontanversammlungen 
nach Art. 13 Abs. 4.  
(2) 1Der Veranstalter leitet die Versammlung. 2Veranstaltet 
eine Vereinigung die Versammlung, ist Leiter die Person, 
die den Vorsitz der Vereinigung führt. 3Der Veranstalter 
kann die Leitung einer anderen Person übertragen. 
(3) Die Bekanntgabe oder Einladung zu einer Versammlung 
muss Ort, Zeit, Thema sowie den Namen des Veranstalters 
enthalten.  
 

Art. 4 
Veranstalterpflichten, Leitungsrechte und -pflichten 

(1) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte vor, dass die Ver-
sammlung einen gewalttätigen Verlauf nehmen kann, hat 
der Veranstalter im Vorfeld der Versammlung geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern.  
(2) Der Leiter  
1. bestimmt den Ablauf der Versammlung, insbesondere 

durch Erteilung und Entziehung des Worts, 
2. hat während der Versammlung für Ordnung zu sorgen, 
3. kann die Versammlung jederzeit schließen und 
4. muss während der Versammlung ständig anwesend und 

für die zuständige Behörde erreichbar sein.  
(3) 1Der Leiter hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
zu verhindern, dass aus der Versammlung heraus Gewalttä-
tigkeiten begangen werden. 2Geeignete Maßnahmen können 
insbesondere Aufrufe zur Gewaltfreiheit und Distanzierun-
gen gegenüber gewaltbereiten Anhängern sein. 3Vermag 
der Leiter sich nicht durchzusetzen, ist er verpflichtet, die 
Versammlung für beendet zu erklären. 
(4) 1Der Leiter kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der 
Hilfe einer angemessenen Anzahl volljähriger Ordner be-
dienen. 2Die Ordner müssen weiße Armbinden mit der Auf-
schrift „Ordner“ oder „Ordnerin“ tragen; zusätzliche Kenn-
zeichnungen sind nicht zulässig. 3Der Leiter darf keine 
Ordner einsetzen, die Waffen oder sonstige Gegenstände 
mit sich führen, die ihrer Art nach geeignet und den Um-
ständen nach dazu bestimmt sind, Personen zu verletzen 
oder Sachen zu beschädigen. 

(5) 1Werden Polizeibeamte in eine Versammlung entsandt, 
haben sie oder hat sich die polizeiliche Einsatzleitung vor 
Ort dem Leiter zu erkennen zu geben. 2Ihnen muss ein 
angemessener Platz eingeräumt werden.  
 

Art. 5 
Pflichten der teilnehmenden Personen 

(1) Personen, die an der Versammlung teilnehmen, haben 
die zur Aufrechterhaltung der Ordnung getroffenen Anwei-
sungen des Leiters oder der Ordner zu befolgen. 

(2) Wer aus der Versammlung ausgeschlossen wird, hat sie 
unverzüglich zu verlassen. 

(3) Wird eine Versammlung aufgelöst, haben sich alle teil-
nehmenden Personen unverzüglich zu entfernen. 
 

Art. 6 
Waffenverbot 

Es ist verboten, Waffen oder sonstige Gegenstände, die 
ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Be-
schädigung von Sachen geeignet und den Umständen nach 
dazu bestimmt sind, ohne Erlaubnis der zuständigen Behör-
de 

1. bei Versammlungen mit sich zu führen oder  

2. auf dem Weg zu Versammlungen mit sich zu führen, zu 
Versammlungen hinzuschaffen oder sie zur Verwen-
dung bei Versammlungen bereitzuhalten oder zu vertei-
len. 

 
Art. 7 

Uniformierungsverbot, Militanzverbot 

(1) Es ist verboten, in einer öffentlichen oder nichtöffentli-
chen Versammlung Uniformen, Uniformteile oder gleichar-
tige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen poli-
tischen Gesinnung zu tragen, sofern damit eine einschüch-
ternde Wirkung verbunden ist.  

(2) Es ist verboten, an einer öffentlichen oder nichtöffentli-
chen Versammlung in einer Art und Weise teilzunehmen, 
die dazu beiträgt, dass die Versammlung oder ein Teil hier-
von nach dem äußeren Erscheinungsbild  

1. paramilitärisch geprägt wird oder  

2. sonst den Eindruck von Gewaltbereitschaft vermittelt  

und dadurch eine einschüchternde Wirkung entsteht.  
 

Art. 8 
Störungsverbot, Aufrufverbot 

(1) Bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen oder nicht-
öffentlichen Versammlungen sind Störungen verboten, die 
bezwecken, die ordnungsgemäße Durchführung der Ver-
sammlung zu verhindern. 

(2) Es ist insbesondere verboten,  



Drucksache 15/11188 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Seite 3 

1. in der Absicht, nicht verbotene öffentliche oder nichtöf-
fentliche Versammlungen zu verhindern oder zu spren-
gen oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln, Gewalt-
tätigkeiten vorzunehmen oder anzudrohen oder erhebli-
che Störungen zu verursachen oder 

2. bei einer öffentlichen Versammlung dem Leiter oder 
den Ordnern in der rechtmäßigen Erfüllung ihrer Ord-
nungsaufgaben mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt 
Widerstand zu leisten oder sie während der Ausübung 
ihrer Ordnungsaufgaben tätlich anzugreifen. 

(3) Es ist verboten, öffentlich, in einer öffentlichen oder 
nichtöffentlichen Versammlung, im Internet oder durch 
Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Daten-
speichern, Abbildungen oder anderen Darstellungen zur 
Teilnahme an einer Versammlung aufzufordern, deren 
Durchführung durch ein vollziehbares Verbot untersagt 
oder deren vollziehbare Auflösung angeordnet worden ist. 
 

Art. 9 
Datenerhebung, Bild- und Tonaufzeichnungen,  

Übersichtsaufnahmen und -aufzeichnungen 

(1) 1Die Polizei darf bei oder im Zusammenhang mit Ver-
sammlungen personenbezogene Daten von Teilnehmern 
erheben und Bild- und Tonaufzeichnungen anfertigen, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtferti-
gen, dass von ihnen erhebliche Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung ausgehen. 2Die Maßnahmen dür-
fen auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar 
betroffen werden.  

(2) 1Die Polizei darf Übersichtsaufnahmen von der Ver-
sammlung und ihrem Umfeld zur Lenkung und Leitung des 
Polizeieinsatzes anfertigen. 2Sofern es zur Auswertung des 
polizeitaktischen Vorgehens erforderlich ist, darf die Poli-
zei auch Übersichtsaufzeichnungen anfertigen. 3Diese dür-
fen auch zu Zwecken der polizeilichen Aus- und Fortbil-
dung genutzt werden. 4Die Identifizierung einer auf den 
Aufnahmen oder Aufzeichnungen abgebildeten Person ist 
nur zulässig, soweit die Voraussetzungen nach Abs. 1 vor-
liegen. 

(3) Für Maßnahmen nach Abs. 1 und 2 gilt Art. 30 Abs. 3 
des Polizeiaufgabengesetzes (PAG) entsprechend. 

(4) 1Die nach Abs. 1 oder 2 erhobenen Daten und Bild-, 
Ton- und Übersichtsaufzeichnungen sind nach Beendigung 
der Versammlung oder zeitlich und sachlich damit unmit-
telbar im Zusammenhang stehender Ereignisse unverzüg-
lich zu löschen oder zu vernichten, soweit sie nicht benötigt 
werden 

1. zur Verfolgung von Straftaten oder 

2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr, weil die betroffene 
Person verdächtig ist, Straftaten bei oder im Zusam-
menhang mit der Versammlung vorbereitet oder be-
gangen zu haben, und deshalb zu besorgen ist, dass von 
dieser Person erhebliche Gefahren für künftige Ver-
sammlungen ausgehen. 

2Nach Abs. 2 Satz 2 angefertigte Übersichtsaufzeichnungen 
dürfen darüber hinaus aufbewahrt werden, soweit sie zur 
Auswertung des polizeitaktischen Vorgehens benötigt wer-
den. 3Erhobene Daten sowie Bild-, Ton- und Übersichtsauf-
zeichnungen, die aus den in Satz 1 Nr. 2 oder in Satz 2 
genannten Gründen nicht gelöscht oder vernichtet wurden, 
sind spätestens nach Ablauf von einem Jahr seit ihrer Ent-
stehung zu löschen oder zu vernichten, es sei denn, sie 
werden inzwischen zur Verfolgung von Straftaten benötigt. 
4Eine Pflicht zur Löschung oder Vernichtung besteht nicht 
für nach Abs. 2 Satz 2 gefertigte Übersichtsaufzeichnungen, 
soweit diese zu Zwecken der polizeilichen Aus- und Fort-
bildung verwendet werden; die Identifizierung einer auf 
diesen Übersichtsaufzeichnungen abgebildeten Person ist 
nach Ablauf von einem Jahr seit Entstehung der Aufzeich-
nungen abweichend von Abs. 2 Satz 4 nicht mehr zulässig. 

(5) Die Befugnisse zur Erhebung personenbezogener Daten 
nach Maßgabe der Strafprozessordnung und des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten bleiben unberührt. 
 

Zweiter Teil 
Versammlungen in geschlossenen Räumen 

 
Art. 10 

Veranstalterrechte und -pflichten 

(1) Bestimmte Personen oder Personenkreise können in der 
Einladung von der Teilnahme an der Versammlung ausge-
schlossen werden.  

(2) 1Pressevertreter können nicht ausgeschlossen werden. 
2Sie haben sich gegenüber dem Leiter oder gegenüber den 
Ordnern als Pressevertreter auszuweisen.  

(3) 1Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde auf An-
forderung Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen, Ge-
burtsdatum, Geburtsort und Anschrift (persönliche Daten) 
des Leiters mitzuteilen. 2Die zuständige Behörde kann den 
Leiter als ungeeignet ablehnen, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass er die Friedlichkeit der Ver-
sammlung gefährdet.  

(4) 1Die zuständige Behörde kann Ordner als ungeeignet 
ablehnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
sie die Friedlichkeit der Versammlung gefährden. 2Die 
zuständige Behörde kann die Anzahl der Ordner beschrän-
ken oder dem Veranstalter aufgeben, die Anzahl der Ordner 
zu erhöhen. 3Die zuständige Behörde kann im Rahmen ihrer 
Befugnisse nach Sätzen 1 und 2 verlangen, dass der Veran-
stalter ihr die Zahl der Ordner und deren persönliche Daten 
im Sinn des Abs. 3 Satz 1 mitteilt.  
 

Art. 11 
Ausschluss von Störern, Hausrecht 

(1) Der Leiter kann teilnehmende Personen, die die Ord-
nung erheblich stören, von der Versammlung ausschließen. 

(2) Der Leiter übt das Hausrecht aus. 
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Art. 12 
Beschränkungen, Verbote, Auflösung 

(1) Die zuständige Behörde kann die Durchführung einer 
Versammlung in geschlossenen Räumen beschränken oder 
verbieten, wenn 

1. der Veranstalter eine der Voraussetzungen des Art. 1 
Abs. 2 erfüllt, 

2. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, dass 
der Veranstalter oder der Leiter Personen Zutritt ge-
währen wird, die Waffen oder sonstige Gegenstände im 
Sinn des Art. 6 mit sich führen,  

3. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, dass 
der Veranstalter oder sein Anhang einen gewalttätigen 
Verlauf der Versammlung anstrebt, oder 

4. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, dass 
der Veranstalter oder sein Anhang Ansichten vertreten 
oder Äußerungen dulden wird, die ein Verbrechen oder 
ein von Amts wegen zu verfolgendes Vergehen zum 
Gegenstand haben. 

(2) 1Nach Versammlungsbeginn kann die zuständige Be-
hörde die Versammlung unter Angabe des Grundes be-
schränken oder auflösen, wenn 
1. der Veranstalter eine der Voraussetzungen des Art. 1 

Abs. 2 erfüllt,  
2. die Versammlung einen gewalttätigen Verlauf nimmt 

oder eine unmittelbare Gefahr für Leben oder Gesund-
heit der teilnehmenden Personen besteht, 

3. der Leiter Personen, die Waffen oder sonstige Gegen-
stände im Sinn des Art. 6 mit sich führen, nicht sofort 
ausschließt und nicht für die Durchführung des Aus-
schlusses sorgt, oder 

4. durch den Verlauf der Versammlung gegen Strafgeset-
ze verstoßen wird, die ein Verbrechen oder ein von 
Amts wegen zu verfolgendes Vergehen zum Gegen-
stand haben, oder wenn in der Versammlung zu sol-
chen Straftaten aufgefordert oder angereizt wird und 
der Leiter dies nicht unverzüglich unterbindet. 

2In den Fällen von Satz 1 Nrn. 2 bis 4 ist die Auflösung nur 
zulässig, wenn andere Maßnahmen der zuständigen Behör-
de, insbesondere eine Unterbrechung, nicht ausreichen.  
 

Dritter Teil 
Versammlungen unter freiem Himmel 

 
Art. 13  

Anzeige- und Mitteilungspflicht 
(1) 1Wer eine Versammlung unter freiem Himmel veran-
stalten will, hat dies der zuständigen Behörde spätestens 
72 Stunden, bei überörtlichen Versammlungen im Sinn des 
Art. 24 Abs. 3 Satz 1 spätestens 96 Stunden vor ihrer Be-
kanntgabe anzuzeigen. 2Eine wirksame Anzeige kann nur 
schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift erfolgen; sie 
ist frühestens zwei Jahre vor dem beabsichtigten Versamm-
lungsbeginn möglich. 3Entspricht die Anzeige nicht den 

Anforderungen nach Abs. 2, weist die zuständige Behörde 
den Veranstalter darauf hin und fordert ihn auf, die Anzeige 
unverzüglich zu ergänzen oder zu berichtigen. 4Bekannt-
gabe einer Versammlung ist die Mitteilung des Veranstal-
ters von Ort, Zeit und Thema der Versammlung an einen 
bestimmten oder unbestimmten Personenkreis.  

(2) 1In der Anzeige sind anzugeben 
1. der Ort der Versammlung,  
2. der Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Ver-

sammlung,  
3. das Versammlungsthema,  
4. der Veranstalter und der Leiter mit ihren persönlichen 

Daten im Sinn des Art. 10 Abs. 3 Satz 1 und telefoni-
scher Erreichbarkeit, 

5. die erwartete Anzahl der teilnehmenden Personen, 
6. der beabsichtigte Ablauf der Versammlung, 
7. die zur Durchführung der Versammlung mitgeführten 

Gegenstände oder die verwendeten technischen Hilfs-
mittel und 

8. die vorgesehene Anzahl von Ordnern. 
2Bei sich fortbewegenden Versammlungen ist auch der 
beabsichtigte Streckenverlauf mitzuteilen. 3Der Veranstalter 
hat Änderungen der Angaben nach den Sätzen 1 und 2 der 
zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Entsteht der Anlass für eine geplante Versammlung 
kurzfristig (Eilversammlung), ist die Versammlung spätes-
tens mit der Bekanntgabe fernmündlich, schriftlich, elekt-
ronisch oder zur Niederschrift bei der zuständigen Behörde 
oder bei der Polizei anzuzeigen.  

(4) Die Anzeigepflicht entfällt, wenn sich die Versammlung 
aus einem unmittelbaren Anlass ungeplant und ohne Veran-
stalter entwickelt (Spontanversammlung). 

(5) Die zuständige Behörde kann den Leiter ablehnen, wenn 
er unzuverlässig ist oder ungeeignet ist, während der Ver-
sammlung für Ordnung zu sorgen, oder tatsächliche An-
haltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass durch seinen 
Einsatz Störungen der Versammlung oder Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit entstehen können. 

(6) 1Die zuständige Behörde kann Ordner ablehnen, wenn  
1. sie ungeeignet sind, den Leiter darin zu unterstützen, 

während der Versammlung für Ordnung zu sorgen,  
oder  

2. tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, 
dass durch den Einsatz dieser Personen als Ordner Stö-
rungen der Versammlung oder Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit entstehen können.  

2Die zuständige Behörde kann die Anzahl der Ordner be-
schränken oder dem Veranstalter aufgeben, die Anzahl der 
Ordner zu erhöhen. 3Die zuständige Behörde kann im Rah-
men ihrer Befugnisse nach Sätzen 1 und 2 verlangen, dass 
der Veranstalter ihr die Zahl der Ordner und deren persönli-
che Daten im Sinn des Art. 10 Abs. 3 Satz 1 mitteilt.  
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Art. 14 
Zusammenarbeit 

(1) 1Die zuständige Behörde soll dem Veranstalter Gele-
genheit geben, mit ihr die Einzelheiten der Durchführung 
der Versammlung zu erörtern. 2Der Veranstalter ist zur 
Mitwirkung nicht verpflichtet.  

(2) Die zuständige Behörde kann bei Maßnahmen nach 
Art. 15 berücksichtigen, inwieweit der Veranstalter oder der 
Leiter nach Abs. 1 mit ihr zusammenarbeiten. 
 

Art. 15 
Beschränkungen, Verbote, Auflösung 

(1) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung be-
schränken oder verbieten, wenn nach den zur Zeit des Er-
lasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Ver-
sammlung unmittelbar gefährdet ist oder ein Fall des 
Art. 12 Abs. 1 vorliegt.  

(2) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung insbe-
sondere dann beschränken oder verbieten, wenn nach den 
zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umstän-
den 

1. die Versammlung an einem Tag oder Ort stattfinden 
soll, dem ein an die nationalsozialistische Gewalt- und 
Willkürherrschaft erinnernder Sinngehalt mit gewichti-
ger Symbolkraft zukommt, und durch sie 

a) eine Beeinträchtigung der Würde der Opfer zu be-
sorgen ist,  
oder  

b) die unmittelbare Gefahr einer erheblichen Verlet-
zung grundlegender sozialer oder ethischer An-
schauungen besteht oder 

2. durch die Versammlung die nationalsozialistische Ge-
walt- und Willkürherrschaft gebilligt, verherrlicht, ge-
rechtfertigt oder verharmlost wird, auch durch das Ge-
denken an führende Repräsentanten des Nationalsozia-
lismus, und dadurch die unmittelbare Gefahr einer Be-
einträchtigung der Würde der Opfer besteht. 

(3) Nach Versammlungsbeginn kann die zuständige Behör-
de eine Versammlung beschränken oder auflösen, wenn die 
Voraussetzungen für eine Beschränkung oder ein Verbot 
nach Abs. 1 oder 2 vorliegen oder gerichtlichen Beschrän-
kungen zuwidergehandelt wird.  

(4) Die zuständige Behörde kann teilnehmende Personen, 
die die Ordnung erheblich stören, von der Versammlung 
ausschließen. 

(5) Eine verbotene Versammlung ist aufzulösen. 
 

Art. 16 
Schutzwaffen- und Vermummungsverbot 

(1) Es ist verboten, bei oder im Zusammenhang mit Ver-
sammlungen oder sonstigen öffentlichen Veranstaltungen 
unter freiem Himmel Schutzwaffen oder Gegenstände mit 

sich zu führen, die als Schutzwaffen geeignet und den Um-
ständen nach dazu bestimmt sind, Vollstreckungsmaßnah-
men eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzuwehren. 

(2) Es ist auch verboten, 

1. an derartigen Veranstaltungen in einer Aufmachung 
teilzunehmen, die geeignet und den Umständen nach 
darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu 
verhindern, oder den Weg zu derartigen Veranstaltun-
gen in einer solchen Aufmachung zurückzulegen, 

2. bei oder im Zusammenhang mit derartigen Veranstal-
tungen Gegenstände mit sich zu führen, die geeignet 
und den Umständen nach dazu bestimmt sind, die Fest-
stellung der Identität zu verhindern, oder 

3. sich im Anschluss an oder sonst im Zusammenhang mit 
derartigen Veranstaltungen mit anderen zu einem ge-
meinschaftlichen friedensstörenden Handeln zusam-
menzuschließen und dabei 

a) Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art 
nach zur Verletzung von Personen oder Beschädi-
gung von Sachen geeignet und den Umständen 
nach dazu bestimmt sind, mit sich zu führen, 

b) Schutzwaffen oder sonstige in Nr. 2 bezeichnete 
Gegenstände mit sich zu führen oder  

c) in einer in Nr. 1 bezeichneten Aufmachung aufzu-
treten.  

(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den Ver-
boten nach Abs. 1 und 2 zulassen, wenn eine Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht zu besorgen 
ist.  

(4) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Gottesdienste unter freiem 
Himmel, kirchliche Prozessionen, Bittgänge und Wallfahr-
ten, gewöhnliche Leichenbegängnisse, Züge von Hoch-
zeitsgesellschaften und hergebrachte Volksfeste. 

(5) Die zuständige Behörde kann Personen, die den Verbo-
ten nach Abs. 1 und 2 zuwiderhandeln, von der Versamm-
lung ausschließen.  
 

Vierter Teil 
Befriedeter Bezirk 

 
Art. 17 

Befriedeter Bezirk 
1Für den Landtag des Freistaates Bayern wird ein befriede-
ter Bezirk gebildet. 2Der befriedete Bezirk um das Land-
tagsgebäude umfasst das nachfolgend umgrenzte Gebiet der 
Landeshauptstadt München: Max-Weber-Platz, Innere 
Wiener Straße, Wiener Platz, Innere Wiener Straße, Am 
Gasteig, Ludwigsbrücke, Westufer der Isar, Prinzregenten-
brücke, südliches Rondell am Friedensengel, Prinzregen-
tenstraße, Ismaninger Straße, Max-Weber-Platz. 3Die ange-
führten Straßen und Plätze sind nicht Teil des befriedeten 
Bezirks. 
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Art. 18 
Schutz des Landtags 

1Versammlungen unter freiem Himmel sind innerhalb des 
befriedeten Bezirks verboten. 2Ebenso ist es verboten, zu 
Versammlungen nach Satz 1 aufzufordern.  
 

Art. 19 
Zulassung von Versammlungen 

(1) Nicht verbotene Versammlungen unter freiem Himmel 
können innerhalb des befriedeten Bezirks zugelassen wer-
den.  

(2) 1Anträge auf Zulassung von Versammlungen nach 
Abs. 1 sind spätestens sieben Tage vor der Bekanntgabe 
schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift beim Staats-
ministerium des Innern einzureichen. 2Art. 13 Abs. 2 und 3 
gelten entsprechend. 

(3) Über Anträge auf Zulassung entscheidet das Staatsmi-
nisterium des Innern im Einvernehmen mit dem Präsidenten 
des Landtags. 

(4) Durch die Zulassung werden die übrigen Vorschriften 
dieses Gesetzes, insbesondere Art. 13 bis 15, nicht berührt. 

 
Fünfter Teil 

Straf- und Bußgeldvorschriften 
 

Art. 20 
Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstra-
fe wird bestraft, wer  
1. entgegen Art. 6 eine Waffe oder einen sonstigen Ge-

genstand der dort bezeichneten Art mit sich führt, zu 
einer Versammlung hinschafft, bereithält oder verteilt,  

2. entgegen Art. 8 Abs. 2 Nr. 1 Gewalttätigkeiten vor-
nimmt oder androht oder eine erhebliche Störung ver-
ursacht oder 

3. entgegen Art. 16 Abs. 2 Nr.  3 Buchst. a sich mit ande-
ren zu einem gemeinschaftlichen friedensstörenden 
Handeln zusammenschließt und dabei Waffen oder 
sonstige Gegenstände der dort bezeichneten Art mit 
sich führt. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer  
1. entgegen Art. 4 Abs. 4 Satz 3 Ordner verwendet,  
2. entgegen Art. 7 Abs. 1 eine Uniform, ein Uniformteil 

oder ein gleichartiges Kleidungsstück trägt, 
3. entgegen Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 einer dort genannten Per-

son Widerstand leistet oder sie tätlich angreift,  
4. entgegen Art. 8 Abs. 3 oder Art. 18 Satz 2 zur Teil-

nahme an einer Versammlung auffordert, 
5. als Veranstalter oder als Leiter einer vollziehbaren 

Anordnung nach Art. 12 Abs. 1 oder 2 Satz 1, Art. 15 

Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 oder einer gerichtlichen Be-
schränkung zuwiderhandelt,  

6. als Veranstalter oder als Leiter eine Versammlung 
unter freiem Himmel ohne Anzeige nach Art. 13 Abs. 1 
durchführt, 

7. als Leiter die Versammlung wesentlich anders durch-
führt, als der Veranstalter bei der Anzeige nach Art. 13 
Abs. 2 Nr. 2 oder 6, angegeben hat, 

8. entgegen Art. 16 Abs. 1 eine Schutzwaffe oder einen 
Gegenstand mit sich führt, 

9. entgegen Art. 16 Abs. 2 Nr. 1 an einer Veranstaltung 
teilnimmt oder den Weg zu einer Veranstaltung zurück-
legt oder 

10. entgegen Art. 16 Abs. 2 Nr. 3 sich mit anderen zu ei-
nem gemeinschaftlichen friedensstörenden Handeln zu-
sammenschließt und dabei den in Art. 16 Abs. 2 Nr. 3 
Buchst. b oder c bezeichneten Verboten zuwiderhan-
delt.  

 
Art. 21 

Bußgeldvorschriften 

Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt werden, 
wer 
1. entgegen Art. 3 Abs. 3 Ort, Zeit, Thema oder den Na-

men des Veranstalters einer Versammlung nicht angibt, 
2. entgegen Art. 4 Abs. 3 Satz 1 oder 3 keine geeigneten 

Maßnahmen ergreift oder die Versammlung nicht oder 
nicht rechtzeitig für beendet erklärt, 

3. als Leiter Ordner einsetzt, die anders gekennzeichnet 
sind, als es nach Art. 4 Abs. 4 Satz 2 zulässig ist,  

4. als Leiter entgegen Art. 4 Abs. 5 Satz 2 Polizeibeamten 
keinen oder keinen angemessenen Platz einräumt, 

5. entgegen Art. 5 Abs. 2 die Versammlung nicht unver-
züglich verlässt, 

6. entgegen Art. 5 Abs. 3 sich nicht unverzüglich entfernt, 
7. entgegen Art. 7 Abs. 2 an einer Versammlung teil-

nimmt, 
8. entgegen Art. 8 Abs. 1 eine Versammlung stört,  
9. entgegen Art. 10 Abs. 2 Satz 1 Pressevertreter aus-

schließt, 
10. als Veranstalter  

a) entgegen Art. 10 Abs. 3 Satz 1 persönliche Daten 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig mitteilt 
oder  

b) Personen als Leiter der Versammlung einsetzt, die 
von der zuständigen Behörde nach Art. 10 Abs. 3 
Satz 2 oder Art. 13 Abs. 5 abgelehnt wurden,  

11. als Veranstalter  
a) Ordner einsetzt, die von der zuständigen Behörde 

nach Art. 10 Abs. 4 Satz 1 oder nach Art. 13 Abs. 6 
Satz 1 abgelehnt wurden, 
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b) einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 10 Abs. 4 
Satz 2 oder Art. 13 Abs. 6 Satz 2 zuwiderhandelt, 
oder 

c) entgegen Art. 10 Abs. 4 Satz 3 oder Art. 13 Abs. 6 
Satz 3 persönliche Daten nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig mitteilt, 

12. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 12 Abs. 1 
oder 2 Satz 1, Art. 15 Abs. 1 bis 3 oder einer gerichtli-
chen Beschränkung zuwiderhandelt,  

13. entgegen Art. 13 Abs. 1 Satz 1 eine Anzeige nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 

14. entgegen Art. 13 Abs. 2 Satz 3 eine Mitteilung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht,  

15. als Veranstalter oder als Leiter eine Versammlung 
unter freiem Himmel ohne Anzeige nach Art. 13 Abs. 3 
durchführt, 

16. entgegen Art. 16 Abs. 2 Nr. 2 einen Gegenstand mit 
sich führt oder  

17. entgegen Art. 18 Satz 1 an einer dort genannten Ver-
sammlung teilnimmt. 

 
Art. 22 

Einziehung 
1Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Art. 20 oder 
eine Ordnungswidrigkeit nach Art. 21 Abs. 1 Nr. 6, 10 oder 
13 oder nach Art. 21 Abs. 2 bezieht, können eingezogen 
werden. 2§ 74a des Strafgesetzbuchs und § 23 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden.  
 

Sechster Teil 
Schlussbestimmungen 

 
Art. 23 

Einschränkung von Grundrechten 

Die Grundrechte der Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 
des Grundgesetzes, Art. 113 der Verfassung) und der Mei-
nungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes, 
Art. 110 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung) werden nach Maß-
gabe dieses Gesetzes eingeschränkt.  
 

Art. 24 
Zuständigkeiten 

(1) Polizei im Sinn dieses Gesetzes ist die Polizei im Sinn 
des Art. 1 PAG. 

(2) 1Zuständige Behörden im Sinn dieses Gesetzes sind die 
Kreisverwaltungsbehörden, ab Beginn der Versammlung 
die Polizei. 2In unaufschiebbaren Fällen kann die Polizei 
auch an Stelle der Kreisverwaltungsbehörde Maßnahmen 
treffen.  

(3) 1Bei Versammlungen unter freiem Himmel, die über das 
Gebiet einer Kreisverwaltungsbehörde hinaus gehen (über-
örtliche Versammlungen), genügt der Veranstalter seiner 

Anzeigepflicht, wenn er die Versammlung gegenüber einer 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde anzeigt. 2Dies gilt 
nicht bei Eilversammlungen nach Art. 13 Abs. 3. 3Die 
Kreisverwaltungsbehörde unterrichtet unverzüglich die 
übrigen betroffenen Kreisverwaltungsbehörden und die 
Regierung; berührt die Versammlung mehrere Regierungs-
bezirke, unterrichtet sie das Staatsministerium des Innern.  

(4) 1Bei überörtlichen Versammlungen kann die Regierung 
bestimmen, dass eine der nach Abs. 2 Satz 1 zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörden im Benehmen mit den übrigen 
über Verfügungen nach Art. 6, 13 Abs. 1 Satz 3, Abs. 5, 
Abs. 6 Sätze 2 und 3, Art. 15 und 16 Abs. 3 entscheidet. 
2Bei überörtlichen Versammlungen, die mehrere Regie-
rungsbezirke berühren, kann das Staatsministerium des 
Innern diese Bestimmung treffen. 
 

Art. 25 
Keine aufschiebende Wirkung der Klage 

Klagen gegen Entscheidungen nach diesem Gesetz haben 
keine aufschiebende Wirkung.  
 

Art. 26 
Kosten 

Mit Ausnahme von Entscheidungen über Erlaubnisse nach 
Art. 6 sind Amtshandlungen nach diesem Gesetz kostenfrei.  
 

Art. 27 
Folgeänderungen anderer Rechtsvorschriften 

(1) Das Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bay-
erischen Staatlichen Polizei (Polizeiaufgabengesetz – PAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 
1990 (GVBl S. 397, BayRS 2012-1-1-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8. Juli 2008 (GVBl S. 365), wird wie 
folgt geändert:  

1. In Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 werden die Worte „§ 27 des 
Versammlungsgesetzes“ durch die Worte „Art. 20 
Abs. 1 Nrn. 1 und 3, Abs. 2 Nrn. 10 bis 12 des Bayeri-
schen Versammlungsgesetzes (BayVersG)“ ersetzt.  

2. In Art. 32 Abs. 5 werden die Worte „gelten die §§ 12a 
und 19a des Versammlungsgesetzes“ durch die Worte 
„gilt Art. 9 BayVersG“ ersetzt.  

3. Art. 74 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort „Person“ werden ein Komma und 
das Wort „Versammlungsfreiheit“ eingefügt. 

b) Nach den Worten „Art. 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2,“ 
werden die Worte „Art. 8 Abs. 1“ und ein Komma 
eingefügt. 

c) Nach den Worten „Art. 112 Abs. 1“ werden ein 
Komma und die Worte „Art. 113“ eingefügt. 

(2) Das Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verord-
nungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung – Landesstraf- und Verordnungsgesetz - LStVG – 
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(BayRS 2011-2-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
8. Juli 2008 (GVBl S. 364), wird wie folgt geändert:  

1. In das Inhaltsverzeichnis wird folgender Art. 23a einge-
fügt: 
„Art. 23a  Uniform- und politisches Kennzeichenver-
bot“ 

2. In Art. 23 Abs. 1 Satz 2 wird vor dem Wort „Versamm-
lungsgesetzes“ das Wort „Bayerischen“ eingefügt.  

3. Es wird folgender Art. 23a eingefügt: 

„Art. 23a 
Uniform- und politisches Kennzeichenverbot 

Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt wer-
den, wer außerhalb von Versammlungen öffentlich  
Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungs-
stücke als Ausdruck einer politischen Gesinnung trägt, 
sofern damit eine einschüchternde Wirkung verbunden 
ist.“ 

4. Art. 58 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort „Person“ werden ein Komma und 
die Worte „der Versammlungsfreiheit,“ eingefügt. 

b) Nach den Worten „Art. 2 Abs. 2,“ werden die Wor-
te „Art. 8 Abs. 1“ und ein Komma eingefügt. 

c) Nach den Worten „106 Abs. 3“ werden ein Komma 
und die Worte „Art. 113“ eingefügt. 

 
Art. 28 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung 

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2008 in Kraft. 2Es 
ersetzt nach Art. 125a Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes das 
Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungs-
gesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. No-
vember 1978 (BGBl I S. 1789), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 24. März 2005 (BGBl I S. 969).  

3Mit Ablauf des 30. September 2008 treten außer Kraft:  

1. das Gesetz über die Befriedung des Landtagsgebäudes 
vom 7. März 1952 (BayRS 2180-5-I), 

2. die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über 
die Befriedung des Landtagsgebäudes vom 30. April 
1969 (BayRS 2180-5-1-I) und 

3. das Gesetz zur Ausführung des Versammlungsgesetzes 
(AGVersammlG) vom 15. Juli 1957 (BayRS 2180-4-I).  

(2) Für Einladungen zu Versammlungen in geschlossenen 
Räumen und Anmeldungen zu Versammlungen unter frei-
em Himmel, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgten, 
gelten abweichend von Abs. 1 Satz 2 § 2 Abs. 1 und § 14 
Abs. 1 des Versammlungsgesetzes, sofern die Versamm-
lungen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes stattfinden.    

Der Präsident 

I.V. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 

II. Vizepräsident 
 


